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Zur strategischen Lage

Abstimmung vom 10. Mirz 1996

Verfassungsanderung zum Nachteil des
Foderalismus - eine Seldwylerei

von Dominique Brunner, Kiisnacht

Bald wird das Schweizervolk
Anlass haben, zu horen und zu
staunen. Dann ndmlich, wenn
es im Detail liber die Vorlagen
fiir die eidgendssische Abstim-
mung vom 10. Mérz 1996 ori-
entiert wird. Man geht kaum fehl
in der Annahme, dass zurzeit die
allerwenigsten Biirgerinnen und
Biirger wissen, worum es bei der
ihnen empfohlenen Streichung
von Absatz 3, Artikel 20 der
Bundesverfassung geht. Um das
Sparpaket, lautet die. formale
Erkldarung. Auf Antrag des Bun-
desrates, vor allem auf Betrei-
ben des Finanzdepartementes
(Stich), haben im Friihjahr 1995
die eidgendssischen Rite unter
anderem  beschlossen, die
Bestimmung der Verfassung
aufzuheben, die den Kantonen
die Verantwortung fiir die
Beschaffung der personlichen
Ausrtistung  der  Armeean-
gehorigen {bertragt. Begriin-
dung vor dem Parlament: damit
konne man 15 Millionen Fran-
ken an Bundesmitteln sparen.
Der Stinderat hat im Marz das
Eintreten auf die Vorlage zuerst
verweigert. Dann hat er sich
dem an seinem Ja festhaltenden
Nationalrat unterworfen. Man
hatte ganz einfach die Zeit nicht
mehr, eine Grundsatzdebatte
iiber die Frage von Artikel 20
zu fiihren. Um Grundsitzliches
geht es aber bei dieser Streich-
aktion.

Dass den Kantonen, den
urspriinglichen Depositaren der

staatlichen Souverénitit, auch
nach der mit der Bundesverfas-
sung von 1874 erfolgten Zusam-
menfassung der wesentlichen
Kompetenzen in bezug auf die
Verteidigung des Landes beim
Bund Aufgaben und Kompe-
tenzen belassen wurden, 1st Aus-
druck foderalistischer Uberzeu-
gung. Heute spricht man, ins-
besondere dort, wo der Fodera-
lismus sehr unterschiedlich aus-
gebildet und sehr unterschied-
lich gewichtet wird, haufig von
Subsidiaritdt, so etwa in der
Europédischen Union. Gemeint
ist, dass die iibergeordnete Stu-
fe, etwa der Bund, dort auf den
Plan treten soll, wo bestimmte
Aufgaben die Krifte der unter-
geordneten Stufe, etwa der Kan-
tone, {libersteigen. Was die
Gemeinden, die Kantone sinn-
voll machen kénnen, soll nicht
dem Bund iibertragen werden.
Der bedeutende waadtlidndische
Bundesrat Ruchonnet driickte es
auf seine Weise aus: «Ne cen-
tralisons pas, unifions». Die
zwel klassischen Bundesstaaten,
die Vereinigten Staaten und die
Schweiz, sind gut gefahren,
wenn sie diesen Grundsitzen
nachlebten, es kam sie immer
mehr oder weniger teuer zu ste-
hen, wenn sie sie missachteten
und tibermissig zentralisierten.
Die Frage nach der Rechtferti-
gung kantonaler Kompetenzen
im militdrischen- Bereich ist
immer wieder gestellt worden.
Teils aus grundsatzlicher Sicht,

teils aus Griinden der momen-
tanen Opportunitit. Ende des
letzten Jahrhunderts beschlos-
sen die eidgendssischen Rite,
die kantonalen Kompetenzen
aufzuheben, alles an den Bund
zu delegieren. Der Souverin
lehnte es jedoch ab.

Nur 8 statt 15 Millionen
Einsparungen...

Wenn der Antrag an Volk und
Stiande, Artikel 20 der Bundes-
verfassung in Sachen kantona-
ler Kompetenz zu andern, aus
grundsitzlichen  Erwigungen
gestellt wiirde, miisste man ihn
ernst nehmen. Das ist aber nicht
der Fall. Es handelt sich bei die-
sem Antrag um eine Art Zufalls-
treffer. In der Tat: Beim Be-
miuhen, den defizitiren Bundes-
haushalt zu entlasten, stiess das
eidgenossische Finanzdeparte-
ment auf die vorerwdhnte Tétig-
keit der Kantone und ermittel-
te, dass sich bei Zentralisierung
der Beschaffung der personli-
chen Ausriistung beim EMD 15
Millionen einsparen liessen.
Peinlich ist nur, dass sich der
Betrag dank einer zwischen den
Kantonen und dem EMD getrof-
fenen Vereinbarung tiber weite-
re Rationalisierung inzwischen
auf acht Millionen verringert
hat.

Schon das ist bemerkenswert.
Wir dndern die Bundesverfas-
sung, um acht Millionen einzu-
sparen. Aber die Leistungen des
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Bundes an die Kantone, die
wirklich ins Gewicht fallen,
werden kaum angetastet. «Dif-
ficile est, satiram non scribere»,
wie die Romer sagten. Nun
kénnte man zur Tagesordnung
ibergehen, wenn es wirklich
wahr wire, dass sich auf die-
sem Wege eine echte Ein-
sparung, und wire sie noch so
bescheiden, erzielen liesse und
nichts weiteres als Geld auf dem
Spiele stehen wiirde. Zuerst zum
letzgenannten Aspekt.

Ohne kantonale Militirho-
heit keine Milizarmee

Die verschiedenen Funktionen
und Rechte der Kantone auf
militirischem Gebiet bedeuten
eine Mitwirkung der Kantone
an der schweizerischen Sicher-
heitspolitik. Sie ergeben sich
nicht zuletzt - neben dem
foderalen Staatsaufbau - aus un-
serem Wehrsystem, der Miliz-
organisation. Kantonale Militér-
hoheit - Artikel 20, Absatz 3 ist
ein Ausfluss davon - ist unlgs-
bar mit der Milizorgan-isation
verknilipft. Ohne Milizarmee
keine kantonale Militdrhoheit
und ohne kantonale Militdrho-
heit keine fest verankerte Miliz.
Denn die kantonalen Kompe-
tenzen im Militdrbereich tragen
zur Biirgerndhe der Armee ent-
scheidend bei, sie verbinden die
Milizformationen und deren
Angehorige mit dem Kanton,
dem Raum, aus dem sie sich
rekrutieren. Die  kantonale
Militardirektion  steht  den
Armeeangehorigen unendlich
ndher als das ferne Bern, was
sich am Einzelbeispiel demon-
strieren ldsst. Es sind wehrpoli-
tisch-wehrpsychologische Griin-
de, die die kantonalen Militér-
direktoren veranlassen, sich der
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beantragten Streichung von
Absatz 3 Artikel 20 der Bun-
desverfassung zu widersetzen.
Es geht nicht um die rund acht
Millionen, die der Bund an Ent-
schidigung fir die effiziente
Arbeit der Kantone bei der
Beschaffung der personlichen
Ausriistung entrichtet, denn wie-
viel ergibt acht Millionen geteilt
durch 26 Kantone...

2000 kleingewerbliche
Arbeitsplitze auf dem Spiel

Dazu kommt der wirtschaftli-
che Aspekt. Es ist nicht zu kiihn,
zu behaupten, dass aus der Auf-
hebung der kantonalen Kompe-
tenz beztiglich der personlichen
Ausriistung nicht nur keine
Einsparungen insgesamt resul-
tieren, sondern indirekt Kosten
fiir den Bund entstehen wiirden.
Auf dem Spiel stehen rund 2000
kleingewerbliche Betriebe, die
an der Herstellung der person-
lichen Ausriistung beteiligt sind.
Das sind nicht gewissermassen
unter Heimatschutz gestellte
«Heimarbeiter», sondern heute
meist modern ausgertistete, lei-
stungsfahige Klein- und Fami-
lienbetriebe. Der Verzicht auf
die eingespielte Kooperation
zwischen diesen Lieferanten und
den Kantonen brichte keine effi-
zientere Beschaffung mit sich.
Also wiirde dann gespart, wenn
der Bund auf diese schweizeri-
schen Lieferanten verzichten
und die personliche Ausriistung
irgendwo im fernen Osten «en
masse» beziehen wiirde. Will
man das, und will man es vor
allem, wenn man sich verge-
genwartigt, wo diese schweize-
rischen Kleinbetriecbe mehrheit-
lich gelegen sind: in Gebirgs-
und Randregionen, vielfach
gerade dort, wo die Armee

Ausbildung ‘95

Fit fur die Zukunft

Ausbildung ‘95 ist professionell,
hart, einsatznah und umwelt-
vertrdglich. Biirgerinnen und
Biirger in Uniform-Wwerden ernst
genommen. Militdrische Aus-
bildung ist Erwachsenenbil-
dung. Das Klima ist geprigt von
gegenseitiger Achtung und
Wertschétzung.

Ausbildung ‘95 braucht fach-
lich und menschlich kompeten-
te Chefs. Die Verbesserung ihrer
Ausbildung auf allen Stufen hat
erste Prioritat.

Die Ausbildung der Komman-
danten und ihrer Mitarbeiter
erfolgt kiinftig im modernen
Armee-Ausbildungszentrum
Luzern (AAL). Die Ausbil-
dungsressourcen werden in Aus-
bildungsregionen zusammenge-
fasst und zentral bewirtschaftet.
Die Armee entlastet damit die
Schulen und die Ausbildungs-
dienste der Formationen (z.B.
WK) mit einem wesentlich ver-
besserten Service.

Ausbildung ‘95 steht und fallt
mit der Bereitstellung ausrei-
chender personeller und finan-
zieller Mittel.

Die Glaubwiirdigkeit der Armee
und ihrer Akzeptanz bei Bevol-
kerung und Wirtschaft hdngen
langfristig von der Qualitdt der
Ausbildung ab.

«In einer Milizarmee kommt der
Ausbildung entscheidende Be-
deutung zu!»

Dienst leistet und Ubungen
durchfiihrt. Will man lieber Sub-
ventionen in diese Regionen
pumpen, statt gute und notwen-
dige Arbeit gerecht zu entloh-
nen? - Wahrlich:

Seldwyla ldsst griissen.



	Abstimmung vom 10. März 1996 : Verfassungsänderung zum Nachteil des Föderalismus - eine Seldwylerei

